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                                           Vergleich
                                         für 2022 über
                                erklärte Daten / Bescheiddaten

 Bitte beachten Sie folgende Anmerkungen:

 Der Bescheidabgleich ist ein Service der Länder und hat keine rechtliche Bindungswirkung!
 Die Werte entsprechen denen des Bescheids, der Ihnen in den nächsten Tagen bekannt gegeben
 wird, und dienen lediglich zum Abgleich mit der von Ihnen erstellten Steuerberechnung.
 Werte, die der zurückgelieferte Bescheiddatensatz in Ihrem Land nicht enthält oder in der
 Steuerberechnung nicht beigestellt werden konnten, sind mit '-*-' gekennzeichnet.
 Bei evtl. Abweichungen von den erklärten Daten beachten Sie bitte auch die Erläuterungstexte
 in Ihrem Bescheid.

                                                      erkl. Daten   lt. Bescheid      Differenz
                                                             €              €              €   

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
  Bruttoarbeitslohn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.320 . . . . 31.320
  ab
    Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte . . . . . . .  735 . . . . .  735
    Aufwendungen für Arbeitsmittel . . . . . . . . . . . . .  250 . . . . .  250
    Reisekosten bei Auswärtstätigkeiten  . . . . . . . . .  1.718 . . . .  1.718
    übrige Werbungskosten  . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 . . . . .  119
  Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.498 . . . . 28.498

Summe der Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.498 . . . . 28.498

Gesamtbetrag der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . . . . 28.498 . . . . 28.498

Sonderausgaben
ab beschränkt abziehbare Sonderausgaben
   abzugsfähige Vorsorgeaufwendungen . . . . . . . . . . .  5.363 . . . .  5.363
ab unbeschränkt abziehbare Sonderausgaben
   Sonderausgaben-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . 36

Einkommen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.099 . . . . 23.099

zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . 23.099 . . . . 23.099

tarifliche Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . .  2.966 . . . .  2.966

festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . .  2.966 . . . .  2.966

- Abzug vom Lohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.398 . . . .  3.398

Verbleibender Betrag der Einkommensteuer . . . . . . . . . . -432 . . . . . -432

Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . 0,00
- Abzug vom Lohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . 0,00

Verbleibender Betrag des Solidaritätszuschlages  . . . . . . 0,00 . . . . . 0,00
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